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In Anwendung von Art. 8 Abs. 4 der 
Statuten werden vom Stiftungsrat fol-
gende Anlagerichtlinien erlassen. Die 
unter «Grundsätze» aufgeführten Be-
stimmungen gelten zusätzlich und 
subsidiär zu den entsprechenden 
Einzelbestimmungen der Anlagegrup-
pen mit Ausnahme von Art. 1 Ziffer 3.

Art. 1  
Grundsätze

Bei Anlagegruppen mit alternativen 
Anlageklassen (Hedge Funds, Private 
Equity etc.) und Immobilien kann von 
nachfolgenden Grundsätzen mit Zu-
stimmung der Aufsichtsbehörde ab-
gewichen werden.

1

Das Stammvermögen und das Anla-
gevermögen sind sorgfältig und unter 
Beachtung der Kriterien Sicherheit, 
Ertrag und Liquidität anzulegen. Die 
Anlagen werden von Fachleuten sys-
tematisch betreut. Die Sicherheit um-
fasst eine angemessene Risikovertei-
lung in geografischer, branchen - 
bezogener und währungsmässiger 
Hinsicht. Schuldner- und Gesell-
schaftsbegrenzungen wird zusam-
men mit einer angemessenen zeitli-
chen Staffelung (bei Obligationen- 
anlagegruppen) grosse Beachtung 
geschenkt. Als Performance ist ein 
den Verhältnissen auf dem Geld- und 
Kapitalmarkt entsprechender Ertrag 
anzustreben. Die Liquidität ist so zu 
bemessen, dass die Erfüllung der An-
sprüche der Anleger innert der regle-
mentarischen Fristen gesichert ist.

2

Alle Anlagegruppen investieren das 
Vermögen unter Einhaltung der 
Grundsätze und Richtlinien für die 
Kapitalanlage von Personalvorsorge-
einrichtungen des Bundesgesetzes 
über die berufliche Alters-, Hinterlas-
senen- und Invalidenvorsorge (BVG) 
und der zugehörigen Ausführungser-
lasse.

3

Von den Anlagerichtlinien darf nur im 
Einzelfall und befristet abgewichen 
werden, wenn das Interesse der Anle-

ger eine Abweichung dringend erfor-
dert und die Präsidentin bzw. der Prä-
sident des Stiftungsrats der 
Abweichung zustimmt. Die Abwei-
chungen sind im Anhang der Jahres-
rechnung offenzulegen und zu be-
gründen.

4

Der Einsatz von derivativen Instru-
menten ist in allen Anlagegruppen 
unter Einhaltung der Verordnung über 
die berufliche Alters-, Hinterlassenen- 
und Invalidenvorsorge (BVV 2) erlaubt 
und folgt der Fachempfehlung zum 
Einsatz und zur Darstellung der deri-
vativen Finanzinstrumente (Art. 56a 
BVV 2).

5

In allen Anlagegruppen können flüs-
sige Mittel mit einer Laufzeit von 
höchstens zwei Jahren bei erstklassi-
gen Schuldnern mit mindestens In-
vestment-Grade-Rating angelegt 
werden. Die flüssigen Mittel werden 
in Schweizer Franken sowie in denje-
nigen Währungen angelegt, in wel-
chen die Investitionen der entspre-
chenden Anlagegruppe erfolgen. 
Ausgenommen ist die Anlagegruppe 
Geldmarkt, für welche spezielle Richt-
linien gelten. In den Anlagegruppen, 
welche in Positionen investieren, die 
in anderen Währungen denominiert 
sind, können die flüssigen Mittel auch 
in diesen Währungen angelegt wer-
den. Die flüssigen Mittel zählen nicht 
als Off-Benchmark-Positionen.

6

Bei Investitionen in festverzinsliche, 
traditionelle Anlagen werden Schuld-
ner berücksichtigt, welche mindes-
tens mit Investment Grade eingestuft 
werden (gilt nicht für die Anlage-
gruppen Wandelanleihen Global 
[CHF hedged], Obligationen Unter-
nehmungen Euro [CHF hedged], 
 Obligationen Unternehmungen USD 
[CHF hedged]). Ausschlaggebend  
ist das Rating einer anerkannten 
 Ratingagentur. Bei fehlendem Rating 
stützt die Einstufung auf Banken-
ratings bzw. Ratings des Vermögens-
verwalters ab.

7

Bei allen Anlagegruppen können 
Wertschriften gegen Gebühr ausge-
liehen werden (Securities Lending).

8

Bei den in ausländischen Aktien in-
vestierenden Anlagegruppen können 
auch Aktien von Gesellschaften mit 
Domizil in anderen als in den speziel-
len Anlagerichtlinien genannten Län-
dern oder Regionen gehalten werden, 
sofern sie im Benchmarkindex der be-
treffenden Anlagegruppe enthalten 
sind.

9

Angaben zu den Benchmarks sind 
auf der Internetseite der Anlagestif-
tung www.zurich-anlagestiftung.ch 
verfügbar.

Art. 2 
Geldmarkt CHF 

1

Die Anlagegruppe investiert in auf 
Schweizer Franken lautenden Geld-
marktpapieren von inländischen und 
ausländischen Schuldnern. Es dürfen 
nicht mehr als 33 Prozent der Anlage-
gruppe in nicht auf Schweizer Fran-
ken lautenden Geldmarktpapieren an-
gelegt werden. Das Währungsrisiko 
ist gegen Schweizer Franken abgesi-
chert.

2

Es sind die Grundsätze der geografi-
schen und branchenmässigen Risiko-
verteilung und einer angemessenen 
zeitlichen Staffelung der Fälligkeiten 
zu beachten. Die maximale Restlauf-
zeit von individuellen Positionen be-
trägt höchstens 24 Monate. Die ge-
wichtete durchschnittliche 
Restlaufzeit des Portfolios ist auf ma-
ximal sechs Monate limitiert.

3

Es dürfen nicht mehr als 10 Prozent 
der Anlagegruppe in Titeln des glei-
chen Schuldners angelegt werden. 
Davon ausgenommen sind Forderun-
gen gegen Bund und schweizerische 
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Pfandbriefinstitute. Die Maximalquote 
pro einzelnes schweizerisches Pfand-
briefinstitut beträgt dabei 25 Prozent. 
Die Maximalquote für Bundesanlei-
hen beträgt 100 Prozent.

4

Die Investitionen können in Direktan-
lagen und in Kollektivanlagen erfol-
gen. Die Kollektivanlagen müssen an-
gemessen diversifiziert und nach 
Art. 56 Abs. 2 BVV 2 mit ausreichen-
der Informations- und Auskunfts-
pflicht ausgestattet sein. Unzulässig 
sind kollektive Anlagen, die für die 
Anleger Nachschuss- oder Sicher-
stellungspflichten bedingen. Die In-
vestition in Kollektivanlagen darf die 
Einhaltung dieser Anlagerichtlinien 
nicht beeinträchtigen. Der Anteil einer 
Kollektivanlage ist auf höchstens 
20 Prozent des Vermögens der Anla-
gegruppe beschränkt. Davon ausge-
nommen sind Kollektivanlagen, die 
der Aufsicht der Eidgenössischen Fi-
nanzmarktaufsicht (FINMA) unterste-
hen oder von ihr in der Schweiz zum 
Vertrieb zugelassen sind oder von ei-
ner schweizerischen Anlagestiftung 
aufgelegt wurden, wie auch ausländi-
sche Kollektivanlagen, die von einer 
ausländischen Aufsichtsbehörde zu-
gelassen sind, mit welcher die FINMA 
eine Vereinbarung nach Art. 120 
Abs. 2 Bst. e des Bundesgesetzes 
über die kollektiven Kapitalanlagen 
(KAG) abgeschlossen hat.

5

Die derivativen Finanzinstrumente 
müssen mit den Anlagerichtlinien der 
Stiftung vereinbar sein und Art. 56a 
BVV 2 einhalten. Das Emittentenrisiko 
von eingesetzten Derivaten ist auf 
10 Prozent beschränkt.

Art. 3  
Obligationen CHF Inland 

1

Die Anlagegruppe investiert in auf 
Schweizer Franken lautenden Obliga-
tionen oder Schuldverschreibungen 
von öffentlich-rechtlichen sowie pri-
vatrechtlichen Schuldnern mit statu-
tarischem Sitz in der Schweiz oder im 
Fürstentum Liechtenstein. Forderun-

gen gemäss Art. 53 Abs. 3 BVV 2 sind 
erlaubt, sofern diese in der Bench-
mark (SBI Domestic AAA-BBB) ent-
halten sind und gesamthaft maximal 
+5 Prozentpunkte über der Ben-
chmarkgewichtung liegen.

2

Es sind die Grundsätze der branchen-
mässigen Risikoverteilung und einer 
angemessenen zeitlichen Staffelung 
der Fälligkeiten zu beachten.

3

Es dürfen nicht mehr als 10 Prozent 
der Anlagegruppe in Titeln des glei-
chen Schuldners angelegt werden. 
Davon ausgenommen sind Forderun-
gen gegen Bund und schweizerische 
Pfandbriefinstitute. Die Maximalquote 
pro einzelnes schweizerisches Pfand-
briefinstitut beträgt dabei 25 Prozent. 
Die Maximalquote für Bundesanlei-
hen beträgt 100 Prozent.

4

Die Investitionen können in Direktan-
lagen und in Kollektivanlagen erfol-
gen. Die Kollektivanlagen müssen an-
gemessen diversifiziert und nach 
Art. 56 Abs. 2 BVV 2 mit ausreichen-
der Informations- und Auskunfts-
pflicht ausgestattet sein. Unzulässig 
sind kollektive Anlagen, die für die 
Anleger Nachschuss- oder Sicher-
stellungspflichten bedingen. Die In-
vestition in Kollektivanlagen darf die 
Einhaltung dieser Anlagerichtlinien 
nicht beeinträchtigen. Der Anteil einer 
Kollektivanlage ist auf höchstens 
20 Prozent des Vermögens der Anla-
gegruppe beschränkt. Davon ausge-
nommen sind Kollektivanlagen, die 
der Aufsicht der FINMA unterstehen 
oder von ihr in der Schweiz zum Ver-
trieb zugelassen sind oder von einer 
schweizerischen Anlagestiftung auf-
gelegt wurden, wie auch ausländi-
sche Kollektivanlagen, die von einer 
ausländischen Aufsichtsbehörde zu-
gelassen sind, mit welcher die FINMA 
eine Vereinbarung nach Art. 120 
Abs. 2 Bst. e KAG abgeschlossen hat.

5

Die derivativen Finanzinstrumente 
müssen mit den Anlagerichtlinien der 
Stiftung vereinbar sein und Art. 56a 
BVV 2 einhalten. Das Emittentenrisiko 
von eingesetzten Derivaten ist auf 
10 Prozent beschränkt.

Art. 4  
Obligationen CHF Inland 
SDC (Short Duration 
Concept)

1

Die Anlagegruppe investiert in auf 
Schweizer Franken lautenden Obliga-
tionen oder Schuldverschreibungen 
von öffentlich-rechtlichen sowie pri-
vatrechtlichen Schuldnern mit statu-
tarischem Sitz in der Schweiz oder im 
Fürstentum Liechtenstein. Forderun-
gen gemäss Art. 53 Abs. 3 BVV 2 sind 
erlaubt, sofern diese in der Bench-
mark (SBI Domestic AAA-BBB) ent-
halten sind und gesamthaft maximal 
+5 Prozentpunkte über der Indexge-
wichtung liegen. Derivative Instru-
mente können benutzt werden, um 
das Zinsrisiko des Portfolios zu redu-
zieren. Die Duration der Anlage-
gruppe weicht maximal zwei Jahre 
von der Hälfte der Duration der SBI 
Domestic AAA-BBB ab.

2

Es sind die Grundsätze der branchen-
mässigen Risikoverteilung und einer 
angemessenen zeitlichen Staffelung 
der Fälligkeiten zu beachten.

3

Es dürfen nicht mehr als 10 Prozent 
der Anlagegruppe in Titeln des glei-
chen Schuldners angelegt werden. 
Davon ausgenommen sind Forderun-
gen gegen Bund und schweizerische 
Pfandbriefinstitute. Die Maximalquote 
pro einzelnes schweizerisches Pfand-
briefinstitut beträgt dabei 25 Prozent. 
Die Maximalquote für Bundesanlei-
hen beträgt 100 Prozent.



Anlagerichtlinien Zürich Anlagestiftung – Kapitalmarkt

5

4

Die Investitionen können in Direktan-
lagen und in Kollektivanlagen erfol-
gen. Die Kollektivanlagen müssen an-
gemessen diversifiziert und nach 
Art. 56 Abs. 2 BVV 2 mit ausreichen-
der Informations- und Auskunfts-
pflicht ausgestattet sein. Unzulässig 
sind kollektive Anlagen, die für die 
Anleger Nachschuss- oder Sicher-
stellungspflichten bedingen. Die In-
vestition in Kollektivanlagen darf die 
Einhaltung dieser Anlagerichtlinien 
nicht beeinträchtigen. Der Anteil einer 
Kollektivanlage ist auf höchstens 
20 Prozent des Vermögens der Anla-
gegruppe beschränkt. Davon ausge-
nommen sind Kollektivanlagen, die 
der Aufsicht der FINMA unterstehen 
oder von ihr in der Schweiz zum Ver-
trieb zugelassen sind oder von einer 
schweizerischen Anlagestiftung auf-
gelegt wurden, wie auch ausländi-
sche Kollektivanlagen, die von einer 
ausländischen Aufsichtsbehörde zu-
gelassen sind, mit welcher die FINMA 
eine Vereinbarung nach Art. 120 
Abs. 2 Bst. e KAG abgeschlossen hat.

5

Die derivativen Finanzinstrumente 
müssen mit den Anlagerichtlinien der 
Stiftung vereinbar sein und Art. 56a 
BVV 2 einhalten. Das Emittentenrisiko 
von eingesetzten Derivaten ist auf 
10 Prozent beschränkt.

Art. 5  
Obligationen CHF Ausland

1

Die Anlagegruppe investiert in auf 
Schweizer Franken lautenden Obliga-
tionen oder Schuldverschreibungen 
von öffentlich-rechtlichen sowie pri-
vatrechtlichen Schuldnern mit statu-
tarischem Sitz im Ausland. Bei beson-
deren Marktverhältnissen (z. B. kurz- 
fristige Liquiditätsengpässe) dürfen 
auch maximal 20 Prozent inländische 
Schuldner berücksichtigt werden. 
Forderungen gemäss Art. 53 Abs. 3 
BVV 2 sind erlaubt, sofern diese in 
der Benchmark (SBI Foreign AAA bis 
BBB) enthalten sind und gesamthaft 
maximal +5 Prozentpunkte über der 
Benchmarkgewichtung liegen.

2

Es sind die Grundsätze der geografi-
schen und branchenmässigen Risiko-
verteilung und einer angemessenen 
zeitlichen Staffelung der Fälligkeiten 
zu beachten.

3

Es dürfen nicht mehr als 10 Prozent 
der Anlagegruppe in Titeln des glei-
chen Schuldners angelegt werden.

4

Die Investitionen können in Direktan-
lagen und in Kollektivanlagen erfol-
gen. Die Kollektivanlagen müssen an-
gemessen diversifiziert und nach 
Art. 56 Abs. 2 BVV 2 mit ausreichen-
der Informations- und Auskunfts-
pflicht ausgestattet sein. Unzulässig 
sind kollektive Anlagen, die für die 
Anleger Nachschuss- oder Sicher-
stellungspflichten bedingen. Die In-
vestition in Kollektivanlagen darf die 
Einhaltung dieser Anlagerichtlinien 
nicht beeinträchtigen. Der Anteil einer 
Kollektivanlage ist auf höchstens 
20 Prozent des Vermögens der Anla-
gegruppe beschränkt. Davon ausge-
nommen sind Kollektivanlagen, die 
der Aufsicht der FINMA unterstehen 
oder von ihr in der Schweiz zum Ver-
trieb zugelassen sind oder von einer 
schweizerischen Anlagestiftung auf-
gelegt wurden, wie auch ausländi-
sche Kollektivanlagen, die von einer 
ausländischen Aufsichtsbehörde zu-
gelassen sind, mit welcher die FINMA 
eine Vereinbarung nach Art. 120 
Abs. 2 Bst. e KAG abgeschlossen hat.

5

Die derivativen Finanzinstrumente 
müssen mit den Anlagerichtlinien der 
Stiftung vereinbar sein und Art. 56a 
BVV 2 einhalten. Das Emittentenrisiko 
von eingesetzten Derivaten ist auf 
10 Prozent beschränkt.

Art. 6  
Obligationen CHF 15+

1

Die Anlagegruppe investiert in auf 
Schweizer Franken lautenden Obliga-
tionen oder Schuldverschreibungen 

von öffentlich-rechtlichen sowie pri-
vatrechtlichen Schuldnern mit einer 
durchschnittlichen Restlaufzeit von 
mehr als 15 Jahren. Der Anteil an aus-
ländischen Schuldnern ist auf 50 Pro-
zent des Vermögens der Anlage-
gruppe begrenzt. Forderungen 
gemäss Art. 53 Abs. 3 BVV 2 sind er-
laubt, sofern diese in der Benchmark 
(SBI AAA-A 15+) enthalten sind und 
gesamthaft maximal +5 Prozent-
punkte über der Benchmarkgewich-
tung liegen.

2

Es sind die Grundsätze der branchen-
mässigen Risikoverteilung und einer 
angemessenen zeitlichen Staffelung 
der Fälligkeiten zu beachten.

3

Es dürfen nicht mehr als 10 Prozent 
der Anlagegruppe in Titeln des glei-
chen inländischen Schuldners ange-
legt werden. Davon ausgenommen 
sind Forderungen gegen Bund und 
schweizerische Pfandbriefinstitute. 
Die Maximalquote pro einzelnes 
schweizerisches Pfandbriefinstitut 
beträgt dabei 25 Prozent. Die Maxi-
malquote für Bundesanleihen beträgt 
100 Prozent. Es dürfen nicht mehr als 
5 Prozent der Anlagegruppe in Titeln 
des gleichen ausländischen Schuld-
ners angelegt werden.

4

Die Investitionen können in Direktan-
lagen und in Kollektivanlagen erfol-
gen. Die Kollektivanlagen müssen an-
gemessen diversifiziert und nach 
Art. 56 Abs. 2 BVV 2 mit ausreichen-
der Informations- und Auskunfts-
pflicht ausgestattet sein. Unzulässig 
sind kollektive Anlagen, die für die 
Anleger Nachschuss- oder Sicher-
stellungspflichten bedingen. Die In-
vestition in Kollektivanlagen darf die 
Einhaltung dieser Anlagerichtlinien 
nicht beeinträchtigen. Der Anteil einer 
Kollektivanlage ist auf höchstens 
20 Prozent des Vermögens der Anla-
gegruppe beschränkt. Davon ausge-
nommen sind Kollektivanlagen, die 
der Aufsicht der FINMA unterstehen 
oder von ihr in der Schweiz zum Ver-
trieb zugelassen sind oder von einer 
schweizerischen Anlagestiftung auf-
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gelegt wurden, wie auch ausländi-
sche Kollektivanlagen, die von einer 
ausländischen Aufsichtsbehörde zu-
gelassen sind, mit welcher die FINMA 
eine Vereinbarung nach Art. 120 
Abs. 2 Bst. e KAG abgeschlossen hat.

5

Die derivativen Finanzinstrumente 
müssen mit den Anlagerichtlinien der 
Stiftung vereinbar sein und Art. 56a 
BVV 2 einhalten. Das Emittentenrisiko 
von eingesetzten Derivaten ist auf 
10 Prozent beschränkt.

Art. 7  
Obligationen 
Unternehmungen Euro  
(CHF hedged)

1

Die Anlagegruppe investiert in auf 
Euro lautenden Obligationen oder 
Schuldverschreibungen von öffent-
lich-rechtlichen sowie privatrechtli-
chen Schuldnern mit statutarischem 
Sitz im Ausland oder in der Schweiz. 
Schweizer-Franken Obligationen dür-
fen bei besonderen Marktverhältnis-
sen bis maximal 20 Prozent des Ver-
mögens berücksichtigt werden. Das 
Währungsrisiko ist gegen Schweizer 
Franken abgesichert. Forderungen 
gemäss Art. 53 Abs. 3 BVV 2 sind er-
laubt, sofern diese in der Benchmark 
(ICE BofA Merrill Lynch Corporate 
 Index – Non-Financials [CHF hedged]) 
enthalten sind und gesamthaft maxi-
mal +5 Prozentpunkte über der Bench- 
markgewichtung liegen.

2

Es sind die Grundsätze der branchen-
mässigen Risikoverteilung und einer 
angemessenen zeitlichen Staffelung 
der Fälligkeiten zu beachten. Der An-
teil an Nicht-Investment-Grade-
Schuldnern (d. h. unter Baa3 oder 
BBB-) ist auf 5 Prozent beschränkt. 
Ausserdem muss die minimale durch-
schnittliche Ratingqualität des Port-
folios mindestens Investment Grade 
entsprechen.

3

Der zulässige Anteil von Wandel- und 
Optionsanleihen beträgt höchstens 
5 Prozent. Aktien oder andere Beteili-
gungsrechte, welche durch die Aus-
übung von Wandel- oder Options-
rechten erworben wurden, müssen 
innert drei Monaten abgebaut wer-
den.

4

Es dürfen nicht mehr als 5 Prozent 
der Anlagegruppe in Titeln des glei-
chen Schuldners angelegt werden.

5

Die Investitionen können in Direktan-
lagen und in Kollektivanlagen erfol-
gen. Die Kollektivanlagen müssen an-
gemessen diversifiziert und nach 
Art. 56 Abs. 2 BVV 2 mit ausreichen-
der Informations- und Auskunfts-
pflicht ausgestattet sein. Unzulässig 
sind kollektive Anlagen, die für die 
Anleger Nachschuss- oder Sicher-
stellungspflichten bedingen. Die In-
vestition in Kollektivanlagen darf die 
Einhaltung dieser Anlagerichtlinien 
nicht beeinträchtigen. Der Anteil einer 
Kollektivanlage ist auf höchstens 
20 Prozent des Vermögens der Anla-
gegruppe beschränkt. Davon ausge-
nommen sind Kollektivanlagen, die 
der Aufsicht der FINMA unterstehen 
oder von ihr in der Schweiz zum Ver-
trieb zugelassen sind oder von einer 
schweizerischen Anlagestiftung auf-
gelegt wurden, wie auch ausländi-
sche Kollektivanlagen, die von einer 
ausländischen Aufsichtsbehörde zu-
gelassen sind, mit welcher die FINMA 
eine Vereinbarung nach Art. 120 
Abs. 2 Bst. e KAG abgeschlossen hat.

6

Die derivativen Finanzinstrumente 
müssen mit den Anlagerichtlinien der 
Stiftung vereinbar sein und Art. 56a 
BVV 2 einhalten. Das Emittentenrisiko 
von eingesetzten Derivaten ist auf 
10 Prozent beschränkt.

Art. 8  
Obligationen 
Unternehmungen USD  
(CHF hedged)

1

Die Anlagegruppe investiert in auf 
US-Dollar lautenden Obligationen 
oder Schuldverschreibungen von öf-
fentlich-rechtlichen sowie privatrecht-
lichen Schuldnern mit statutarischem 
Sitz im Ausland oder in der Schweiz. 
Schweizer-Franken-Obligationen dür-
fen bei besonderen Marktverhältnis-
sen bis maximal 20 Prozent des Ver-
mögens berücksichtigt werden. Das 
Währungsrisiko ist gegen Schweizer 
Franken abgesichert. Forderungen 
gemäss Art. 53 Abs. 3 BVV 2 sind er-
laubt, sofern diese in der Benchmark 
(Bloomberg Barclays US Corporate 
Bond Index CHF hedged) enthalten 
sind und gesamthaft maximal 
+5  Prozentpunkte über der Bench-
markgewichtung liegen.

2

Es sind die Grundsätze der branchen-
mässigen Risikoverteilung und einer 
angemessenen zeitlichen Staffelung 
der Fälligkeiten zu beachten. Der An-
teil an Nicht-Investment-Grade-
Schuldnern (tiefer als Baa3 gemäss 
Moody’s oder BBB- gemäss S & P) ist 
auf 10 Prozent beschränkt. Ausser-
dem muss die minimale durchschnitt-
liche Ratingqualität des Portfolios 
mindestens Investment Grade ent-
sprechen.

3

Der zulässige Anteil von Wandel- und 
Optionsanleihen beträgt höchstens 
5 Prozent. Aktien oder andere Beteili-
gungsrechte, welche durch die Aus-
übung von Wandel- oder Options-
rechten erworben wurden, müssen 
innert drei Monaten abgebaut wer-
den.

4

Es dürfen nicht mehr als 10 Prozent 
der Anlagegruppe in Titeln des glei-
chen Schuldners angelegt werden.
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5

Die Investitionen können in Direktan-
lagen und in Kollektivanlagen erfol-
gen. Die Kollektivanlagen müssen an-
gemessen diversifiziert und nach 
Art. 56 Abs. 2 BVV 2 mit ausreichen-
der Informations- und Auskunfts-
pflicht ausgestattet sein. Unzulässig 
sind kollektive Anlagen, die für die 
Anleger Nachschuss- oder Sicher-
stellungspflichten bedingen. Die In-
vestition in Kollektivanlagen darf die 
Einhaltung dieser Anlagerichtlinien 
nicht beeinträchtigen. Der Anteil einer 
Kollektivanlage ist auf höchstens 
20 Prozent des Vermögens der Anla-
gegruppe beschränkt. Davon ausge-
nommen sind Kollektivanlagen, die 
der Aufsicht der FINMA unterstehen 
oder von ihr in der Schweiz zum Ver-
trieb zugelassen sind oder von einer 
schweizerischen Anlagestiftung auf-
gelegt wurden, wie auch ausländi-
sche Kollektivanlagen, die von einer 
ausländischen Aufsichtsbehörde zu-
gelassen sind, mit welcher die FINMA 
eine Vereinbarung nach Art. 120 
Abs. 2 Bst. e KAG abgeschlossen hat.

6

Die derivativen Finanzinstrumente 
müssen mit den Anlagerichtlinien der 
Stiftung vereinbar sein und Art. 56a 
BVV 2 einhalten. Das Emittentenrisiko 
von eingesetzten Derivaten ist auf 
10 Prozent beschränkt.

Art. 9  
Obligationen Euro  
(CHF hedged)

1

Die Anlagegruppe investiert in auf 
Euro lautenden Obligationen oder 
Schuldverschreibungen von öffent-
lich-rechtlichen sowie privatrechtli-
chen Schuldnern. Forderungen 
 gemäss Art. 53 Abs. 3 BVV 2 sind 
 erlaubt, sofern diese in der Bench-
mark enthalten sind und gesamthaft 
maximal +5 Prozentpunkte über der 
Benchmarkgewichtung liegen.  
Das Währungsrisiko ist gegen 
Schweizer Franken abgesichert.

2

Es sind die Grundsätze der geografi-
schen und branchenmässigen Risiko-
verteilung und einer angemessenen 
zeitlichen Staffelung der Fälligkeiten 
zu beachten. Die Duration der Anla-
gegruppe weicht maximal zwei Jahre 
von der Duration der Benchmark ab.

3

Die Anlagegruppe wird aktiv verwaltet 
und richtet sich auf die Benchmark 
Bloomberg Euro Treasury ex Italy, ex 
Fitch in CHF aus. Der maximale (ex 
ante) Tracking Error beträgt 3 Prozent. 
Es dürfen nicht mehr als 10 Prozent 
der Anlagegruppe in Titeln des glei-
chen Schuldners angelegt werden.

Ausgenommen sind Schuldner mit 
mehr als 5 Prozent Benchmarkge-
wichtung: Die Schuldnerbegrenzung 
liegt dann maximal 5 Prozent über der 
Benchmarkgewichtung.

Überschreitungen der Begrenzung 
einzelner Schuldner gemäss Art. 54 
BVV 2 sind möglich. Die Anzahl der 
Schuldner beträgt minimal zehn. Der 
Anteil von Schuldnern, die nicht in der 
Benchmark vertreten sind, ist auf ma-
ximal 10 Prozent begrenzt. Eine  
Ausnahme bilden Schuldner hoher 
Bonität, welche insgesamt bis zu 
30 Prozent als Substitute verwendet 
werden dürfen. Nichtbenchmark-
schuldner und Substitute können be-
nutzt werden, um die Diversifikation 
der Anlagegruppe zu erhöhen oder 
die Rendite zu optimieren. Die Liqui-
dität fällt nicht unter die Quote der 
Nichtbenchmarkschuldner.

4 

Die Investitionen können in Direktan-
lagen und in Kollektivanlagen erfol-
gen. Die Kollektivanlagen müssen an-
gemessen diversifiziert und nach 
Art. 56 Abs. 2 BVV 2 mit ausreichen-
der Informations- und Auskunfts-
pflicht ausgestattet sein. Unzulässig 
sind kollektive Anlagen, die für die 
Anleger Nachschuss- oder Sicher-
stellungspflichten bedingen. Die In-
vestition in Kollektivanlagen darf die 
Einhaltung dieser Anlagerichtlinien 
nicht beeinträchtigen. Der Anteil  
einer Kollektivanlage ist auf höchs-
tens 20 Prozent des Vermögens der 

Anlagegruppe beschränkt. Davon 
ausgenommen sind Kollektivanlagen, 
die der Aufsicht der FINMA unterste-
hen oder von ihr in der Schweiz zum 
Vertrieb zugelassen sind oder von ei-
ner schweizerischen Anlagestiftung 
aufgelegt wurden, wie auch ausländi-
sche Kollektivanlagen, die von einer 
ausländischen Aufsichtsbehörde zu-
gelassen sind, mit welcher die FINMA 
eine Vereinbarung nach Art. 120 
Abs. 2 Bst. e KAG abgeschlossen hat.

5

Die derivativen Finanzinstrumente 
müssen mit den Anlagerichtlinien der 
Stiftung vereinbar sein und Art. 56a 
BVV 2 einhalten. Das Emittentenrisiko 
von eingesetzten Derivaten ist auf 
10 Prozent beschränkt.

Art. 10  
Green Bonds Global  
(CHF hedged)

1

Die Anlagegruppe investiert global  
in Obligationen bzw. Schuldverschrei-
bungen von in- und ausländischen 
Schuldnern des öffentlichen sowie 
privaten Rechts, wobei Umwelt-, Sozial- 
und Unternehmungsführungskriterien 
(«ESG-Kriterien») systematisch zur 
Anwendung kommen. Bei der Auswahl 
der Anlagen wird hauptsächlich in 
hochwertige globale grüne Anleihen 
investiert.

Dabei kommen nachfolgende Kriterien 
kumulativ zur Anwendung: 1) Ausrich-
tung an den ICMA Green Bonds Prin-
ciples, 2) Ausrichtung an der Climate 
Bond Initiative (CBI), 3) Bewertung 
des ESG-Profils des Emittenten.

Ausgeschlossen werden dabei 
 Emittenten aus folgenden Sektoren: 
Thermalkohle, Ölsand, Schiefer-
energie, Tabak, kontroverse Waffen, 
Handfeuerwaffen, Militärverträge, 
Glücksspiel, arktisches Öl und dessen 
Förderung, Pelz und spezielles Leder 
sowie Erwachsenenunterhaltung. 
 Zudem werden Atomwaffenprojekte 
und Projekte mit fossilen Brenn-
stoffen generell ausgeschlossen.
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Die Anlagegruppe wird bestmöglich 
gegen Schweizer Franken abgesi-
chert. Forderungen gemäss Art. 53 
Abs. 3 BVV 2 sind erlaubt, sofern 
diese in der Benchmark (Bloomberg 
Barclays MSCI Global Green Bond 
Index (CHF hedged)) enthalten sind 
und gesamthaft maximal +5 Prozent-
punkte über der Benchmarkgewich-
tung liegen.

2

Es sind die Grundsätze der geografi-
schen und branchenmässigen Risiko-
verteilung und einer angemessenen 
zeitlichen Staffelung der Fälligkeiten 
zu beachten. Die minimale durch-
schnittliche Ratingqualität des Port-
folios muss mindestens Investment 
Grade entsprechen (Baa3 [Moody’s] 
oder BBB- [S & P]).

3

Der zulässige Anteil von Wandel- und 
Optionsanleihen beträgt höchstens 
5 Prozent. Aktien oder andere Beteili-
gungsrechte, welche durch die Aus-
übung von Wandel- oder Options-
rechten erworben wurden, müssen 
innert drei Monaten abgebaut werden.

4

Es dürfen nicht mehr als 10 Prozent 
der Anlagegruppe in Titeln des 
 gleichen Schuldners angelegt werden. 
Überschreitungen einzelner Schuldner 
 gemäss Art. 54 BVV 2 sind möglich. 
Bei Schuldnern, welche ein tieferes 
Rating als Investment Grade haben, 
beträgt die Begrenzung 5 Prozent pro 
Schuldner.

5

Die Investitionen können in Direkt-
anlagen und in Kollektivanlagen erfol-
gen. Die Kollektivanlagen müssen 
 angemessen diversifiziert und nach 
Art. 56 Abs. 2 BVV 2 mit ausreichen-
der Informations- und Auskunfts-
pflicht ausgestattet sein. Unzulässig 
sind kollektive Anlagen, die für die 
Anleger Nachschuss- oder Sicher-
stellungspflichten bedingen. Die 
 Investition in Kollektivanlagen darf die 
Einhaltung dieser Anlagerichtlinien 
nicht beeinträchtigen. Der Anteil einer 
Kollektivanlage ist auf höchstens 

20 Prozent des Vermögens der Anlage- 
gruppe beschränkt. Davon ausge-
nommen sind Kollektivanlagen, die 
der Aufsicht der FINMA unterstehen 
oder von ihr in der Schweiz zum 
 Vertrieb zugelassen sind oder von 
 einer schweizerischen Anlagestiftung 
aufgelegt wurden, wie auch auslän-
dische Kollektivanlagen, die von einer 
ausländischen Aufsichtsbehörde zu-
gelassen sind, mit welcher die FINMA 
eine Vereinbarung nach Art. 120  
Abs. 2 Bst. e KAG abgeschlossen hat.

6

Die derivativen Finanzinstrumente 
müssen mit den Anlagerichtlinien der 
Stiftung vereinbar sein und Art. 56a 
BVV 2 einhalten. Das Emittentenrisiko 
von eingesetzten Derivaten ist auf 
10 Prozent beschränkt.

Art. 11  
Wandelanleihen Global 
(CHF hedged)

1

Die Anlagegruppe investiert in Wan-
del- und Optionsanleihen bzw. Schuld- 
verschreibungen von in- und auslän-
dischen Schuldnern des öffentlichen 
sowie privaten Rechts. Forderungen 
gemäss Art. 53 Abs. 3 BVV 2 sind 
 erlaubt, sofern diese in der Benchmark 
(35 Prozent Refinitiv Global Focus 
 Index [CHF hedged] und 65 Prozent 
Refinitiv Global Focus Investment 
Grade Index [CHF hedged]) enthalten 
sind und gesamthaft maximal +5 Pro-
zentpunkte über der Benchmark-
gewichtung liegen. Die Anlagegruppe 
wird bestmöglich gegen Schweizer 
Franken abgesichert.

2

Es sind die Grundsätze der geografi-
schen und branchenmässigen Risiko-
verteilung und einer angemessenen 
zeitlichen Staffelung der Fälligkeiten 
zu beachten. Die minimale durch-
schnittliche Ratingqualität des Port-
folios muss mindestens Investment 
Grade bzw. Baa3 (Moody’s) oder 
BBB- (S & P) entsprechen.

3

Es dürfen nicht mehr als 10 Prozent 
der Anlagegruppe in Titeln des glei-
chen Schuldners angelegt werden. 
Bei Schuldnern, welche ein tieferes 
Rating als Investment Grade haben, 
beträgt die Begrenzung 5 Prozent pro 
Schuldner.

4

Aktien oder andere Beteiligungs-
rechte, welche durch die Ausübung 
von Wandel- oder Optionsrechten er-
worben wurden, müssen innert drei 
Monaten abgebaut werden.

5

Die Investitionen können in Direktan-
lagen und in Kollektivanlagen erfol-
gen. Die Kollektivanlagen müssen an-
gemessen diversifiziert und nach 
Art. 56 Abs. 2 BVV 2 mit ausreichen-
der Informations- und Auskunfts-
pflicht ausgestattet sein. Unzulässig 
sind kollektive Anlagen, die für die 
Anleger Nachschuss- oder Sicher-
stellungspflichten bedingen. Die In-
vestition in Kollektivanlagen darf die 
Einhaltung dieser Anlagerichtlinien 
nicht beeinträchtigen. Der Anteil einer 
Kollektivanlage ist auf höchstens 
20 Prozent des Vermögens der Anla-
gegruppe beschränkt. Davon ausge-
nommen sind Kollektivanlagen, die 
der Aufsicht der FINMA unterstehen 
oder von ihr in der Schweiz zum Ver-
trieb zugelassen sind oder von einer 
schweizerischen Anlagestiftung auf-
gelegt wurden, wie auch ausländi-
sche Kollektivanlagen, die von einer 
ausländischen Aufsichtsbehörde zu-
gelassen sind, mit welcher die FINMA 
eine Vereinbarung nach Art. 120 
Abs. 2 Bst. e KAG abgeschlossen  
hat.

6

Die derivativen Finanzinstrumente 
müssen mit den Anlagerichtlinien der 
Stiftung vereinbar sein und Art. 56a 
BVV 2 einhalten. Das Emittentenrisiko 
von eingesetzten Derivaten ist auf 
10 Prozent beschränkt.
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Art. 12 
Hypotheken Schweiz

1 Anlagepolitik

Die Anlagegruppe Hypotheken 
Schweiz investiert vorwiegend in 
 Hypothekarkrediten, die mit Schuld-
briefen oder Grundpfandver- 
schreibungen auf Liegenschaften  
in der Schweiz besichert sind.

Die Hypothekarkredite werden in 
Schweizer Franken gewährt. Als 
Schuldner werden natürliche und ju-
ristische Personen sowie öffentlich-
rechtliche Körperschaften akzeptiert. 

2 Anlageziel

Das Anlageziel der Anlagegruppe be-
steht darin, mit einem diversifizierten 
Portfolio von Schweizer Hypothekar-
forderungen langfristig eine Rendite 
zu erzielen, welche diejenige eines 
Portfolios gehandelter Obligationen 
mit ähnlichem Risikoprofil in Schwei-
zer Franken übertrifft. 

3 Anlageinstrumente

Zulässige Anlagen:

a) Hypothekarkredite auf Wohn- und 
Geschäftsliegenschaften sowie 
auf Liegenschaften mit gemisch-
ter Nutzung in der Schweiz

b) Hypothekarkredite auf Baurechts-
liegenschaften

c) nachrangige Grundpfandrechte im 
Fall von gestaffelten Hypotheken-
ablösungen

d) Unterbeteiligungen und Konsorti-
alkredite; Unterbeteiligungen kön-
nen als Mittel der Portfoliosteue-
rung, zur Erschliessung grosser 
Hypotheken, zur Beschaffung 
oder Anlage von Liquidität sowie 
zur Diversifikation eingesetzt wer-
den.

e) Der Erwerb von finanzierten Im-
mobilien im Rahmen einer 
Zwangsverwertung; diese werden 
so bald als möglich in einem ge-
ordneten und die Anlegerinteres-
sen wahrenden Verkauf wieder 
dem Markt zugeführt.

f) Die liquiden Mittel in Schweizer 
Franken können in Form von Bank-
guthaben auf Sicht und auf Zeit 

sowie in Form von Geldmarktanla-
gen (inklusive Obligationen mit ei-
ner Restlaufzeit von maximal zwölf 
Monaten) bei in- und ausländi-
schen Schuldnern gehalten wer-
den. 

g) Das Vermögen kann auch in auf 
Schweizer Franken lautenden fest- 
oder variabel verzinslichen Obliga-
tionen (inklusive Schweizer Pfand-
briefen) gemäss Art. 53 Abs. 1 lit. b 
BVV 2 angelegt werden.

h) Die Anlagen gemäss lit. f) und g) 
können direkt oder über Kollektiv-
anlagen erfolgen. Die Kollektivan-
lagen müssen angemessen diver-
sifiziert und nach Art. 56 Abs. 2 
BVV 2 mit ausreichender Informa-
tions- und Auskunftspflicht aus-
gestattet sein.

i) derivative Instrumente gemäss 
Art. 1 Ziffer 4 der Anlagerichtlinien 
der Zürich Anlagestiftung

j) Bei den Finanzierungen gemäss 
lit. a), b) und e) vorstehend sind 
auch mit Grundpfand sicherge-
stellte Darlehen und Kredite an 
Immobilienanlagegruppen der Zu-
rich Anlagestiftung und an Immo-
bilienfonds der Zurich Invest AG 
(ZIAG) zugelassen, soweit sie zu 
marktüblichen Konditionen ge-
währt werden.

Nicht zulässige Anlagen:

a) Hypothekarkredite auf Liegen-
schaften, deren hauptsächliche 
Nutzung in einem oder mehreren 
der folgenden Bereiche liegt: In-
dustrie, Landwirtschaft, Hotel und 
Gastronomie

b) Hypothekarkredite auf Liegen-
schaften im Ausland

4 Anlagebeschränkungen

 • Das Hypothekarvolumen darf ge-
mäss BVV 2 pro Schuldner insge-
samt nicht mehr als 10 Prozent des 
Gesamtvermögens ausmachen.

 • Die Belehnung der Liegenschaften 
darf netto, d. h. unter Berücksichti-
gung von allfälligen Zusatzsicher-
heiten, für den gewichteten Durch-
schnitt des gesamten Portfolios 
66,7 Prozent der Verkehrswert-
schätzungen nicht übersteigen.

 • Als anrechenbare Zusatzsicherhei-
ten zugelassen sind Ansprüche aus 
Lebensversicherungen sowie Mittel 
aus der freien und beruflichen Vor-
sorge.

 • Die Belehnung für einzelne Wohn-
liegenschaften darf, Bonität und 
nachhaltige Tragbarkeit vorausge-
setzt, maximal 80 Prozent der Ver-
kehrswertschätzung betragen.

 • Die Belehnungsgrenze für einzelne 
Geschäfts- und gemischt genutzte 
Liegenschaften darf, Bonität und 
nachhaltige Tragbarkeit vorausge-
setzt, maximal 66,7 Prozent der 
Verkehrswertschätzung betragen.

 • Durch Marktschwankungen ausge-
löste spätere Erhöhungen der Be-
lehnungsquote bei Geschäftslie-
genschaften bis 75 Prozent sowie 
bei Wohnliegenschaften bis 
90 Prozent werden zugelassen und 
sind bei Normalisierung der Markt-
situation auf das übliche Mass zu-
rückzuführen. Ebenfalls ist eine 
durch Marktschwankungen verur-
sachte spätere Erhöhung der Be-
lehnungsquote für den Durch-
schnitt des gesamten Portfolios auf 
bis zu 80 Prozent zugelassen.

 • Die Abgabe von Beteiligungen an 
Dritte ist auf insgesamt maximal 20 
Prozent des Gesamtvermögens be-
schränkt. Bezüglich der Übernahme 
von Beteiligungen gilt keine Ein-
schränkung.

 • Zur Liquiditätssteuerung dürfen die 
liquiden Mittel nicht mehr als 20 
Prozent und die auf Schweizer 
Franken lautenden Obligationen 
nicht mehr als 15 Prozent des Ge-
samtvermögens ausmachen. Zu-
sammen dürfen die liquiden Mittel 
und die Obligationen im Normalfall 
nicht mehr als 20 Prozent des Ge-
samtvermögens betragen. 

 • Zur Verwaltung der Liquidität bei 
grösseren Zeichnungen und Rück-
nahmen kann die vorstehende 
Quote auf 35 Prozent erhöht wer-
den. Eine erhöhte Liquiditätsquote 
darf nur vorübergehend während 
maximal zwölf Monaten bestehen 
und muss unter Berücksichtigung 
der Marktverhältnisse und im 
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 besten Interesse der Anleger wie-
der auf das normale Niveau redu-
ziert werden. 

 • Die Anlagebeschränkungen müssen 
spätestens zwölf Monate nach  
der Lancierung eingehalten werden.

Diversifikation:
 • Bei den Anlagen ist eine angemes-

sene Diversifikation nach Nut-
zungsart, Regionen und Laufzeiten 
zu beachten.

Diversifikation nach Nutzungsarten

Strategieart/Stil Allokation

Wohnliegenschaften 50%–100%

Geschäftsliegenschaften 0%–50%

Gemischt genutzte  
Liegenschaften 0%–50%

Diversifikation nach Regionen

Strategieart/Stil Allokation

Zürich, Ostschweiz,  
Innerschweiz 20%–80%

Nordwestschweiz, Bern 0%–50%

Südschweiz 0%–20%

Westschweiz inkl. Wallis 0%–50%

Laufzeit der Hypotheken:
 • Die durchschnittliche Restlaufzeit 

des Hypothekenportfolios darf 
neun Jahre nicht überschreiten.

Duration:
 • Die durchschnittliche Duration des 

Portfolios (inklusive Liquidität und 
Obligationen) darf neun Jahre nicht 
überschreiten.

 • Diese Diversifikationen müssen erst 
drei Jahre nach Lancierung einge-
halten werden.

Kreditaufnahme:
 • Der systematische und langfristige 

Einsatz von Fremdkapital auf Ebene 
der Anlagegruppe ist untersagt. Zu-
lässig sind hingegen technisch be-
dingte kurzfristige Kreditaufnah-
men zur Überbrückung von 
Liquiditätsengpässen wie bei-
spielsweise zur Finanzierung von 
Rücknahmen oder zur Überbrü-
ckung von gegenläufigen Zah-
lungsströmen mit unterschiedlicher 
Valuta.

Derivate:
 • Der Einsatz von Derivaten ist unter 

Beachtung von Art. 56a BVV 2 er-
laubt, sofern diese zur Absicherung 
von Ausfall-, Zins- oder Durationsri-
siken eingesetzt werden. 

Liquide Mittel 
Die liquiden Mittel in Schweizer Fran-
ken können in Form von Bankgutha-
ben auf Sicht und auf Zeit sowie in 
Form von Geldmarktanlagen (inklu-
sive Obligationen mit einer Restlauf-
zeit von maximal zwölf Monaten) bei 
in- und ausländischen Schuldnern 
gehalten werden. Die Anlagen können 
direkt oder über Kollektivanlagen er-
folgen.

Anlagen in Obligationen
Das Vermögen kann auch in auf 
Schweizer Franken lautenden fest- 
und variabel verzinslichen Obligatio-
nen (inklusive Schweizer Pfandbrie-
fen) direkt oder über Kollektivanlagen 
angelegt werden. Für diese werden 
nur Schuldner berücksichtigt, welche 
von einer anerkannten Ratingagentur 
mindestens mit Investment Grade 
eingestuft werden. Das weitere Hal-
ten von Positionen, die nach dem 
Kauf im Rating zurückgestuft werden, 
ist gestattet, sofern die aufsichts-
rechtlichen Anlagevorschriften einge-
halten werden und dies den Anlegern 
dient.

Im Übrigen gelten die Grundsätze ge-
mäss Art. 1 der Anlagerichtlinien. 

Art. 13 
Inkrafttreten

Die vorliegenden Anlagerichtlinien 
Kapitalmarkt der Zürich Anlage-
stiftung wurden vom Stiftungsrat per 
21. November 2023 letztmals aktu-
alisiert. Sie können  jederzeit durch den   
Stiftungsrat abgeändert oder ergänzt 
werden.
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